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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.2003

Norm

ECG §3 Z1

Rechtssatz

Ein in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter

Dienst der Informationsgesellschaft im Sinn des § 1 Z 3 ECG liegt dann vor, wenn die Datenübertragung im Weg einer

bidirektionalen Punkt-zu-Punkt-Verbindung erfolgt, wodurch der Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes interaktiv

nach seinen individuellen Bedürfnissen (zB betre9end Zeit und Ort der Nutzung sowie Art des abgerufenen Inhalts)

steuern kann. Diese Voraussetzung tri9t auf Dienste zu, die den Abruf von Live-Cam-Darbietungen ermöglichen, kann

doch der Nutzer individuell Zeit, Ort und Inhalt des gewünschten Programms auswählen, wodurch der übermittelte

Inhalt maßgeblich von den Eingaben des Nutzers bestimmt wird.
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